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Darf man Vögel auf dem Balkon füttern? 

Diskussion 

1. Mögen Sie Tiere? 
2. Mögen Sie Vögel? 
3. Sollte man Vögel im Winter füttern? Warum (nicht)? 
4. Füttern Sie oder jemand in Ihrer Familie Vögel? 

 

Frage 

Karla hat Mitleid mit den Vögeln, die im Winter kein Futter finden. Auf ihrem Balkon stellt sie deshalb ein 
Vogelhäuschen auf. Ihr Vermieter sieht das und verbietet es. Karla widerspricht. «Auf dem Balkon darf ich 
machen, was ich will». Doch darf Karla Vögel auf dem Balkon füttern? Darf man das?  

www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/darf-man-voegel-auf-dem-balkon-fuettern 

Quelle: Kassensturz Espresso online vom 21.02.2017. Autorin: Gabriela Baumgartner  

 das Vogelhäuschen 
 

Wortschatz 

Mitleid haben mit + D  
das Futter 
füttern + A 
der Vermieter / die Vermieterin  
der Mieter / die Mieterin 
vermieten + D + A 
mieten + A 
verbieten + D + Infinitiv + zu  
verbietet – verbot – hat verboten 
widersprechen + D  
widerspricht – widersprach – hat widersprochen 

starke Empathie für jemanden haben 
das Essen bzw. Fressen für Tiere 
Tieren Nahrung geben 
die Person, die eine Wohnung oder ein Haus an eine 
andere Person vermietet 
die Person, die eine Wohnung oder ein Haus mietet 
der Vermieter vermietet 
der Mieter mietet das Gegenteil von etwas sagen 
das Gegenteil von erlauben 

 

Diskussion 

Was denken Sie: Darf Karla ein Vogelhäuschen auf ihren Balkon stellen? Was spricht dafür, was spricht 
dagegen? 

Pro     Contra 
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Antwort 

Ja, Karla darf ein Vogelhäuschen auf ihren Balkon stellen. Mieter dürfen in ihrer Wohnung und auf ihrem 
Balkon grundsätzlich tun und lassen, was sie möchten: Wäsche aufhängen, Tomaten pflanzen, rauchen, 
grillieren oder eben Vögel füttern. 

Erlaubt ist, was nicht stört 

Das alles jedoch unter der Voraussetzung, dass die Nachbarn nicht zu sehr gestört werden. Seine Nachbarn 
zum Beispiel richtiggehend einzuräuchern, geht natürlich nicht. Den gelegentlichen Duft von grilliertem Fleisch 
dagegen müssen sie akzeptieren. 

Gegen das Füttern von Vögeln ist grundsätzlich nichts einzuwenden, solange die Vögel eine Liegenschaft nicht 
übermässig verschmutzen. Die meisten Singvögel verursachen keine Probleme. Anders ist die Situation, wenn 
Mieterinnen und Mieter Tauben füttern. Deren Kot kann gefährliche Krankheitserreger in die Atemluft 
freisetzen, zudem kann die Gebäudefassade regelrecht verätzt werden. 

Wortschatz 

einräuchern: sehr viel Rauch produzieren, so dass man von Rauch eingeschlossen ist.die 

Liegenschaft: das Haus, das Gebäude 

die Taube:  

der Kot: die Exkremente 

verätzen: ein chemischer Prozess, wenn Säuren im Spiel sind. 
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